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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5095/J der 
Abgeordneten Peter Wurm u.a. wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 

Selbstverständlich darf kein unzulässiges Entgelt verlangt werden (s. dazu Frage 5). Entschei-
dend ist weiters, dass KundInnen in der Lage sind, die Preise verschiedener Luftfahrtunter-
nehmen für Flugdienste effektiv zu vergleichen. Nach Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 über die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft ist der zu 
zahlende Endpreis stets auszuweisen und muss den anwendbaren Flugpreis bzw. die an-
wendbare Luftfrachtrate sowie alle anwendbaren Steuern und Gebühren, Zuschläge und 
Entgelte, die unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhersehbar sind, ein-
schließen.  

 

Zu Frage 2: 

Im Sozialministerium wurden seit 2014 keine Beschwerden zur Service Fee bei Buchungs-
plattformen verzeichnet. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

 Im Jahr 2013 war das Thema  im Rahmen der europäischen Verbraucherbehördenkoopera-
tion Gegenstand eines sog. Sweeps, bei dem in einem abgestimmten Zeitraum europaweit 
Internetseiten von Flug- und Hoteldienstleistungen geprüft wurden. Im Zuge dessen wurden 
bei insgesamt sechs Webseiten Verstöße inkriminiert. Die Verstöße betrafen auch die irre-
führende Unterlassung der korrekten Preisauszeichnung bei Flugbuchungen.  

Der Verein für Konsumenteninformation hat weiters einen Test hinsichtlich der Erreichbar-
keit von Unternehmen durchgeführt, dessen Ergebnisse kürzlich in der Zeitschrift Konsument 
veröffentlicht wurden. Unter den geprüften Unternehmen befinden sich u.a. auch Online-
Plattformen für Flugbuchungen. Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit informieren wir 
VerbraucherInnen über solche Testergebnisse auf www.konsumentenfragen.at.  

 

Zu Frage 5: 

Nach § 27 Abs. 6 Zahlungsdienstegesetz ist für die Verwendung eines bestimmten Zah-
lungsmittels die Gewährung einer Ermäßigung grundsätzlich zulässig, nicht jedoch die Erhe-
bung von Entgelten. Es ist daher im Einzelfall zu beurteilen, ob die Service Fee für die Ver-
wendung eines bestimmten Zahlungsmittels oder für andere Leistungen erhoben wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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